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Internetadresse des Monats 
 
https://www.handelskammer.se/de/mitglied-
netzwerk/stellenangebote-im-netzwerk 
Stellenangebote und Praktikumsstellen auf der 
Homepage der Deutsch-Schwedischen Industrie- 
und Handelskammer. 
 
Veranstaltungen 
 
ZNU-Standard - Nachhaltiger Wirtschaften am 
25.09.2019 von 10-13h in Bonn 
Der ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften bün-
delt relevante Nachhaltigkeitsanforderungen an 
Unternehmen für alle Branchen - von der globalen 
bis zur lokalen Ebene. Mit unserem Workshop, in 
Kooperation mit TÜV Rheinland Cert GmbH und 
dem Zentrum für nachhaltige Unternehmensfüh-
rung der Universität Witten/Herdecke (ZNU), wollen 
wir mittelständische Unternehmen auf den Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit begleiten und ihnen entspre-
chende Möglichkeiten und Werkzeuge aufzeigen. 
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur An-
meldung zu dieser Veranstaltung finden sie hier  
 
Digitalisierung in Indonesien, Indonesien Fo-
rum NRW, 26. September 2019, Weinhaus 
Brungs, Köln 
Im Rahmen des „Indonesien Forums NRW“ wird 
ab 18.00 Uhr der aktuelle Stand der Digitalisierung 
in dem Inselstaat anhand eines Impulsvortrags 
durch Markus Schlüter, Rechtsanwalt & Partner bei 
Rödl & Partner, im Weinhaus Brungs in Köln auf-
gezeigt. Themen wie Industrie 4.0, die Nutzung des 
e-commerce und mobilfunkbasierte Dienstleis-
tungsangebote werden hier hervorgehoben. Olga 
Florentyna-Schneider, Geschäftsführerin IndoBusi-
ness, berichtet über ihre Arbeit mit sozialen Medien 
in verschiedenen Unternehmen in Indonesien. Er-
öffnet wird das Indonesien Forum NRW durch den 
Generalkonsul der Republik Indonesien, Toferry 
Primanda Soetikno. In lockerer Atmosphäre be-
steht die Möglichkeit zum Austausch mit den Refe-
renten und den Teilnehmern. 
Weitere Informationen 
 
Skills-Expert-Programm – Fachkräfte im Aus-
land finden, 2. Oktober 2019, Berlin 
Am 2. Oktober 2019 veranstalten das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und 
der DIHK in Berlin eine Konferenz zum sog. „Skills-
Expert“-Programm. Dieses wird seit Anfang 2017 
an den Auslandshandelskammern, Delegationen 
und Repräsentanzen der Deutschen Wirtschaft 
(AHKs) in Vietnam, Indonesien, Malaysia, Kroatien, 
Bosnien-Herzegowina, Nord-Mazedonien durchge-

führt. Inzwischen wurde es auf die Länder Kenia, 
Ghana, Nigeria und die Republik Südafrika ausge-
weitet. Ziel des Programms ist, insbesondere deut-
sche KMU und ihre lokalen Partner bei der dualen 
Berufsausbildung angelehnt an deutsche Stan-
dards und deren Fachkräftesicherung im Ausland 
zu unter-stützen. Weitere Informationen 
 
Personal International - Fachkräfte aus dem 
Ausland am 14.10.2019 von 14-17h, Bonn 
Immer mehr Unternehmen sind damit konfrontiert, 
dass Sie nicht genug Fachkräfte finden. Diese Ver-
anstaltung deckt die Themensuche im Ausland, 
Herausforderungen für den Arbeitgeber und recht-
liche Fragen rund um den Mitarbeiter ab. Dabei 
gibt es neben Vorträgen und einer Podiumsdiskus-
sion auch Workshops, in denen ein Thema jeweils 
vertieft bearbeitet werden kann. So wird der Aus-
tausch mit den Referenten und Experten für die 
jeweiligen Fragen ermöglicht. Das ausführliche 
Programm, weitere Informationen und die Möglich-
keit zur kostenpflichtigen Anmeldung (50,00 Euro) 
finden Sie hier  
 
Lieferantenerklärung: Präferenzkalkulation, 5. 
November 2019, 10-11.00 Uhr, Webinar 
Lieferantenerklärungen dienen Exportunternehmen 
unter anderem als vorgeschriebene Dokumente für 
die Beantragung einer Warenverkehrsbescheini-
gung EUR.1 oder EUR-MED bei dem zuständigen 
Zollamt. Damit können die Waren in vielen Emp-
fangsländern zollfrei oder zollermäßigt eingeführt 
werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die von 
der EU mit den jeweiligen Ländern vereinbarten 
Bedingungen, die häufig Wertklauseln enthalten, 
erfüllt werden. Diese zu kalkulieren und die nötigen 
Nachweise vorzuhalten ist mitunter gar nicht so 
einfach.  
In dem Webinar „Lieferantenerklärung: Präferenz-
kalkulation“ wird nach einer kurzen Einführung in 
das Thema exemplarisch eine Präferenzkalkulation 
durchgeführt. In dem interaktiv gestalteten Webinar 
kann auf Fragen der Teilnehmer eingegangen 
werden. Weitere Informationen 
 
Save the date: Deutsch-Arabische Wirtschafts-
konferenz NRW, 7. November 2019, Düsseldorf 
Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-
Westfalen Armin Laschet, der nordrhein-
westfälische Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart und der libanesische Botschafter und 
Doyen des arabischen diplomatischen Korps S.E. 
Dr. Mustapha Adib wollen mit Ihnen im De Medici 
Hotel in Düsseldorf ins Gespräch kommen. Markt-
experten und arabische Entscheidungsträger aus 
Politik und Wirtschaft werden attraktive Geschäfts- 
und Kooperationsfelder sowie wirtschaftliche Rah-

https://www.handelskammer.se/de/mitglied-netzwerk/stellenangebote-im-netzwerk
https://www.handelskammer.se/de/mitglied-netzwerk/stellenangebote-im-netzwerk
https://www.ihk-bonn.de/nc/veranstaltungen/detail/2263.html
https://www.ihk-bonn.de/index.php?id=649&idkurs=2247https://www.ihk-bonn.de/index.php?id=649&idkurs=2247
https://www.dihk.de/themenfelder/international/info/anmeldung-skills-experts
https://www.ihk-bonn.de/index.php?id=649&idkurs=2232
https://www.ihk-bonn.de/nc/veranstaltungen/detail/2266.html
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menbedingungen insbesondere für mittelständi-
sche Unternehmen aufzeigen. Erfahrene Unter-
nehmen berichten aus der Praxis und arabische 
Unternehmensvertreter stehen als Gesprächs-
partner zur Verfügung. Bitte notieren Sie sich 
schon heute den Termin. Kontakt: IHK Ostwestfa-
len, Ines Ratajczak, Tel. 0521 554-101, 
i.ratajczak@ostwestfalen.ihk.de. 
 
AHK Greater China Xceleration Days,  
3. bis 5. Dezember 2019, Shenzhen 
Den AHK Büros in Greater China ist es ein Anlie-
gen gerade in schwierigeren Zeiten Brücken zu 
bauen. Aus diesem Grund organisieren sie ein 
deutsch chinesisches Treffen, das Anlässe bieten 
wird, Netzwerke zu bilden und mit möglichen Ge-
schäftspartnern ins Gespräch zu kommen.  
Kontakt: AHK China Deutschlandbüro,  
Henriette Wildnitz, Tel. 0721 1614284,  
henriette.wildnitz@gic-deutschland.com 
Weitere Informationen 
 
Afrika-Konferenz der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg im Februar 2020 
Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und die Universi-
ty of Cape Coast (Ghana) veranstalten am 19. & 
20. Februar 2020 zum achten Mal ihre Konferenz 
“Universities, Entrepreneurship and Enterprise De-
velo-pment in Africa”, direkt nach dem 6. Deutsch-
Afrikanischen Wirtschaftsforum Nordrhein-
Westfalen am 18. Februar 2020 in Dortmund. Fol-
gende Themen werden im Fokus stehen: Möglich-
keiten der Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
und Unternehmen, Unternehmertum und KMU in 
Afrika, Markt-eintritt und -entwicklung in Afrika, in-
ternationales Geschäft zwischen Deutschland und 
Afrika, Entwicklung der Unternehmen sowie Aus-
bildung und Einstellung von qualifiziertem Perso-
nal. Ein besonderer Fokus wird auf der Konsumgü-
ter- und Lebensmittelindustrie sowie der Touris-
musbranche liegen. Sollten Sie Interesse haben 
ein Projekt vorzustellen, so können Sie sich an 
Frau Christine Freitag (https://www.h-
brs.de/en/entrepreneurship-conference) wenden. 
 
Unternehmerreisen 
 
Fit für das Chinageschäft: Training, Wirt-
schaftskontakte und Geschäftsanbahnung 
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) bietet Fach- und Führungs-
kräften aus deutschen Unternehmen mit dem Pro-
gramm die Möglichkeit, die Geschäftspraxis in  
China von innen kennenzulernen. Im Rahmen des 
Programms lädt das chinesische Ministerium für 
Industrie und Informationstechnologie deutsche 
Unternehmer und Unternehmerinnen vom 10. bis 

23. November 2019 zu einem praxisorientierten 
Programm nach China ein. Die Programmkosten in 
China (Hotelunterkunft, Verpflegung, Transfers vor 
Ort) übernimmt die chinesische Regierung. Die 
Vorbereitung auf die Reise wird vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie gefördert.  
Kontakt: GIZ, Frau Mengyi Cen, Tel. 0228 4460-
4219, mengyi.cen@giz.de 
Weitere Informationen 
 
China: Markterkundungsreise „Architektur und 
Raumausstattung“ 
Die Auslandshandelskammer Greater China lädt 
Sie ein, vom 18. bis 22. November 2019 an einer 
Markterkundungsreise nach Peking und Shanghai 
im Bereich „Architektur und Raumausstattung“, mit 
dem Schwerpunkt „Geschäftsmöglichkeiten für 
deutsche (Innen-)Architekten, Möbel- und Raum-
ausstatter für Wohnimmobilien, Shopping Malls 
und/oder Hotels“ teilzunehmen. Diese Reise findet 
im Rahmen des „Mittelstand Global“ Markterschlie-
ßungsprogramms des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie statt und unterstützt insbe-
sondere kleine und mittlere Unternehmen bei ei-
nem Markteintritt nach China. Die Anmeldefrist für 
die Markterkundungsreise ist der 19. September 
2019. Weitere Informationen 
 
Allgemeine Informationen 
 
Eurochambres-Unternehmensumfrage zum EU-
Binnenmarkt  
Unser europäischer Dachverband Eurochambres 
führt derzeit eine europaweite Online-Umfrage un-
ter Unternehmen zu Hindernissen im Binnenmarkt 
und Lösungsmöglichkeiten durch. Wir freuen uns 
über Ihre Teilnahme. Die Umfrage läuft bis 
25.09.2019. Verbesserungen im EU-Binnenmarkt 
zu erzielen, soll ein Schwerpunkt der neuen EU-
Legislatur werden. Dies ist auch die Top-Forderung 
der deutschen Wirtschaft. Denn viele Unternehmen 
haben auch weiterhin noch mit Hindernissen zu 
kämpfen, sei es durch aufwändige Vorschriften 
oder Verwaltungsverfahren oder Mängel bei der 
Umsetzung von EU-Recht. Die Eurochambres-
Umfrage ist unter diesem Link zugänglich.  
 
14. Bonner Unternehmertage am 7. und 8. Ok-
tober 2019 
Ein Themenfokus der Bonner Unternehmertage 
liegt erneut auf dem digitalen Wandel als eine der 
größten Herausforderungen unserer Zeit. Freuen 
Sie sich auf spannende Vorträge, anregende Dis-
kussionen und viel  Raum zum Netzwerken. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Wir 
bitten Sie für unsere Planung jedoch um eine ver-
bindliche Anmeldung. 

https://germanchambersouthchina.eventbank.cn/event/22967/invitation/27047/
https://www.h-brs.de/en/entrepreneurship-conference
https://www.h-brs.de/en/entrepreneurship-conference
https://www.managerprogramm.de/fit-fuer-auslandsmaerkte/fit-fuer-das-chinageschaeft/
https://www.ixpos.de/IXPOS18/Content/DE/Service/Meldungen/2019/Q3/bmwi-mep-190807-flyer.pdf?v=2
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=952091963&_k=25cN4t0ZWw81nVxdDqEAhFMRjU8Fhi9xnV4nsPLJ5_YwmcWR2MOWetlAqOwJms24
https://www.bonner-unternehmertage.de/anmeldung-2019.aspx
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Umfrage: AHK World Business Outolook 
Herbst 2019 
die Unsicherheit über die Entwicklung der weltwei-
ten Konjunktur und des Handels wächst. Zölle, 
Sanktionen und andere Handelsbarrieren beherr-
schen die globalen Nachrichten. Um gegenüber 
der Politik und der Öffentlichkeit die Herausforde-
rungen für deutsche Unternehmen aber auch die 
Erfolge im Auslandsgeschäft aufzeigen zu können, 
führt das weltweite AHK-Netzwerk regelmäßig eine 
Befragung zur wirtschaftlichen Lage und zu den 
zukünftigen Erwartungen durch.  
Der Aufwand beträgt maximal 3 Minuten. Sie kön-
nen den Fragebogen auch mobil ausfüllen. Für ein 
aussagekräftiges Stimmungsbild bitten wir Sie um 
Ihre Unterstützung. Daher bitten wir Sie, bis zum 4. 
Oktober 2019 an der Umfrage unter http://ahk-
survey.webtop.de/  teilzunehmen 
 
 
Ländernotizen 
 
Argentinien: Fristverlängerung der internatio-
nalen Ausschreibung  
Das argentinische Konsulat in Bonn informiert Sie 
hiermit über die Fristverlängerung für die Einrei-
chung der Angebote für die internationale Aus-
schreibung der umfassenden Vergabe zum Bau, 
Wartung und Betrieb des Containerterminals:  
PUERTO NUEVO-BUENOS AIRES. Die Angebote 
können bis zu 2. Dezember 2019 eingereicht wer-
den. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Konsulat der Republik Argentinien in 
Bonn per Mail. economia.cbonn@mrecic.gov.ar 
 
Australien: Neue Einfuhrbestimmungen und 
Befristete Maßnahmen gegen die Marmorierte 
Baumwanze 
Die Marmorierte Baumwanze macht (wieder) Är-
ger. Der landwirtschaftliche Schädling überträgt 
sich länderübergreifend durch Containerverschif-
fungen. Das australische Ministerium für Land- und 
Wasserwirtschaft hat daher befristete Maßnahmen 
für Sendungen mit Hochrisiko- und Risikowaren, 
die zwischen dem 01.09.2019 und 31.05.2020 
nach Australien versendet werden, getroffen. Das 
Merkblatt des australischen Zolls finden Sie im 
Anhang. Auf seiner Webseite hat der australische 
Zoll bereits zwei deutsche Unternehmen benannt, 
die die Behandlung gegen die marmorierte Baum-
wanze durchführen dürfen. Unternehmen, die be-
reits letztes Jahr autorisiert waren, die Behandlung 
durchzuführen, müssen sich für die neue Saison 
neu registrieren lassen. 
 
 

Estland: Erlaubt sind nur noch elektronische 
Rechnungen an öffentlichen Sektor 
Seit Juli 2019 dürfen nur noch digital erstellte 
Rechnungen an den öffentlichen Sektor geschickt 
werden. Das heißt, dass alle Rechnungen an öf-
fentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel staatliche 
und kommunale Behörden, andere juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts, gemeinnützige 
Vereine oder Stiftungen, jetzt durch ein automati-
siertes Verfahren erfolgen müssen. Es muss si-
chergestellt werden, dass die Buchhaltungssoft-
ware elektronische Rechnungen erstellen und ver-
senden kann. Wenn Dienstleister weniger Rech-
nungen verschicken, können sie das Rechnungsin-
formationssystem nutzen, das sich im Unterneh-
mensportal des E-Business Registers befindet 
 
Frankreich: Entsendung nach Frankreich – Um-
frageergebnisse 
Leider ist das deutsch-französische Verhältnis der-
zeit etwas getrübt. Verlangt doch Frankreich von 
deutschen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nach 
Frankreich schicken, eine Vielzahl von arbeits-, 
sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Forma-
litäten. Vom 29. Mai bis 15. Juli 2019 hat die IHK 
Südlicher Oberrhein eine Umfrage durchgeführt. 
425 Unternehmen haben die Möglichkeit genutzt, 
ihre Schwierigkeiten im Frankreichgeschäft darzu-
stellen. Die Ergebnisse der Umfrage bilden die 
Grundlage zur Vertretung der deutschen Wirtschaft 
bei den französischen Behörden. Die IHK Südlicher 
Oberrhein dankt allen teilnehmenden Unternehmen 
und allen Akteuren, die diese Umfrage unterstützt 
haben. Weitere Informationen 
 
Frankreich: Wiederaufbau der Kathedrale Not-
re-Dame de Paris 
Im französischen Gesetzblatt wurde das Gesetz 
zur Erhaltung und Wiederherstellung der Kathedra-
le Notre-Dame de Paris und zum Start einer natio-
nalen Spendenaktion zu diesem Zweck veröffent-
licht. Das Gesetz regelt die Verwendung der Mittel, 
die durch Spendengelder für den Wiederaufbau 
seit April 2019 eingegangen sind und noch einge-
hen werden. Darüber hinaus formuliert es Zustän-
digkeiten und gibt Verfahrensregeln für den Wie-
deraufbau vor.  
Das Gesetz in französischer Sprache 
 
Italien: Sanktionen im Falle einer unechten Ent-
sendung 
Unternehmen, die Betriebsstätten oder Tochterge-
sellschaften in Italien haben, müssen mit Sanktio-
nen im Falle einer unechten Entsendung (60,- Euro 
pro Mitarbeiter pro Arbeitstag; Mindeststrafe 
6.000,- Euro und Höchststrafe 60.000,- Euro) rech-
nen. Die Strafen richten sich sowohl an das Ent-
sendeunternehmen als auch an den Leistungs-

http://ahk-survey.webtop.de/
http://ahk-survey.webtop.de/
mailto:economia.cbonn@mrecic.gov.ar
https://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/blob/frihk24/servicemarken/presse/Pressemeldungen/pressemeldungen-2019/4500768/27a24adcc5e0520fe56ac95b453f228a/Auswertung-Frankreich-Entsendung-data.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038843049&dateTexte=&categorieLien=id
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empfänger. Die Strafe beider Unternehmen wird 
kumulativ verhängt und zwar sowohl für den Fall, 
dass das Empfangsunternehmen ein Drittunter-
nehmen ist, als auch für den Fall, dass es sich um 
eine Tochtergesellschaft oder ein Konzernmitglied 
des Entsendeunternehmens handelt. Sollte hinge-
gen die unechte Entsendung zugunsten einer un-
selbstständigen Niederlassung bzw. einer Be-
triebsstätte des Entsendunternehmens in Italien 
erfolgen, wird ausdrücklich geklärt, dass die Sank-
tion nur gegenüber dem deutschen Arbeitgeber 
verhängt wird, da unter diesen Umständen der 
Leistungsempfänger (italienische unselbstständige 
Niederlassung bzw. Betriebsstätte des Entsendun-
ternehmens) ausschließlich von dem ernannten 
Bevollmächtigten geführt wird und kein selbständi-
ges Rechtssubjekt ist. Weitere Informationen 
 
Japan: Schaufenster für deutsche Konsumwa-
ren 
Die japanische Regierung fördert den Tourismus 
durch eine erleichterte Visavergabe. Im Olympia-
Jahr 2020 erwartet die Inselnation über 40 Millio-
nen ausländische Besucher. 2018 waren es bereits 
mehr als 31 Millionen, davon 84 Prozent aus Asien. 
Viele dieser Touristen kaufen in Japan ein oder 
informieren sich über Konsumgüter. An dieser 
Entwicklung nimmt nach Beobachtung der AHK 
Japan eine Reihe deutscher Unternehmen teil, 
indem sie ihre Konsumgüter in neuen oder erwei-
terten Showrooms zusammen mit japanischen 
Partnern in Tokio gezielt präsentieren. 
 
Malta: Änderungen bei der Registrierung der 
wirtschaftlichen Eigentümer 
Malta hat eine Gesetzesänderung der Companies 
Act Regulations, die seit dem 1. Januar 2018 in 
Kraft sind, im offiziellen Amtsblatt veröffentlicht. 
Bisher waren nur Gesellschaften verpflichtet, die 
jeweiligen wirtschaftlichen Eigentümer zu benen-
nen. Nunmehr gibt es auch eine Verpflichtung des 
wirtschaftlichen Eigentümers selbst Natürliche Per-
sonen, die berechtigten Grund zur Annahme ha-
ben, als wirtschaftlicher Eigentümer angesehen zu 
werden, müssen der betreffenden Gesellschaft die 
für die Registrierung erforderlichen Informationen 
unverzüglich zur Verfügung stellen. Die Gesell-
schaft selbst ist aber weiterhin dafür verantwortlich, 
die entsprechenden Informationen auch tatsächlich 
zu erhalten Weitere Informationen 
 
Mexiko: Interesse an Photonik wächst 
In Mexiko bauen Staat und Unternehmen neue 
Photonikcluster auf, um die Stellung des Landes in 
diesem Feld zu stärken. Im Zuge der steigenden 
Nachfrage aus der Industrie nimmt das Interesse 
an Photonik in Mexiko zu. Das zeigt das wachsen-
de Engagement staatlicher und halbstaatlicher 

Stellen in den vergangenen Jahren. Bereits 2016 
legte die Wirtschaftsfördergesellschaft ProMéxico 
im Rahmen der Mexikanischen Photonikinitiative 
eine umfassende Roadmap für die Branche vor. 
Weitere Informationen  
 
Russland: Praktikantenprogramm „Russland in 
der Praxis“ 
Das Programm „Russland in der Praxis“ fördert 
deutsche Studierende und Graduierte, die ein 
sechsmonatiges Praktikum in Russland absolvie-
ren wollen. Deutsche Unternehmen in Russland, 
Mitglieder der AHK, stellen Praktikumsplätze zur 
Verfügung und haben so die Möglichkeit, junge 
Nachwuchskräfte mit frischen und innovativen 
Ideen für ihre zukünftigen Arbeitsfelder zu gewin-
nen. Weitere Informationen  
 
Russland: Pilotprojekt zur Kennzeichnung von 
Rollstühlen 
Die russische Regierung beschloss am 7. August 
2019 die Einführung eines Pilotprojektes zur Kenn-
zeichnung von Rollstühlen. Die Teilnahme für Her-
steller und Importeure ist freiwillig. Das Pilotprojekt 
soll am 1. September beginnen und bis zum 1. Juni 
2021 andauern. Unterteilt wird es in die Kategorien 
„Rollstühle mit manuellem Betrieb“ (HS Code 8713 
10) und „Elektrorollstühle“ (HS Code 8713 90), 
wobei das Projekt für Ersteres bis Dezember 2020 
und für Letzteres bis Juni 2021 durchgeführt wird. 
Innerhalb dieser Phase plant die russische Regie-
rung die Erarbeitung von Richtlinien, dabei soll die 
Auswertung des Versuches sukzessive erfolgen. 
Weitere Informationen  
 
Südafrika: Elektronische Klageeinreichung am 
Unternehmensgericht möglich 
Südafrika hat am 1. August 2019 ein digitales Sys-
tem zur Verfahrensverwaltung eingeführt. Mit die-
sem System ist es nun möglich, Klagen vor dem 
Unternehmensgericht elektronisch einzureichen. 
Außerdem können Anträge einfacher geändert und 
der Status des Verfahrens jederzeit eingesehen 
werden. Verlängert wurden ferner die Fristen für 
die Einreichung eines Antrags.  
Weitere Informationen 
Benutzerhandbuch  
 
Ukraine: Neues Gesetz zur Lebensmittelkenn-
zeichnung 
Das ukrainische Parlament führt neue Regeln zur 
Kennzeichnung von Lebensmitteln ein. Der ent-
sprechende Gesetzesentwurf tritt am 6. August 
2019 in Kraft und soll die Verbraucher vor Betrug 
schützen. Die Ukraine möchte damit ein Produkt-
kennzeichnungssystem gemäß den EU-Standards 
einrichten. So sollen die Informationen auf dem 
Etikett des Lebensmittels eindeutig, zuverlässig 

https://www.ahk-italien.it/dienstleistungen/alle-dienstleistungen/entsendung-nach-italien/
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/recht-aktuell,t=malta--aenderungen-bei-der-registrierung-der-wirtschaftlichen-eigentuemer,did=2345422.html?view=renderPrint
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=interesse-an-photonik-in-mexiko-waechst,did=2346900.html?view=renderPrint
https://russland.ahk.de/personal-ausbildung/praktikantenprogramm/
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Zoll/zoll-aktuell,t=russland--pilotprojekt-zur-kennzeichnung-von-rollstuehlen,did=2350824.html?view=renderPrint
https://www.companiestribunal.org.za/
https://www.companiestribunal.org.za/wp-content/uploads/2019/08/CT_Case_Management_System_User_Manual_v1.1.pdf
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und für jeden verständlich sein. Damit der Käufer 
alles leicht lesen kann, wird die Mindestschriftgröße 
erhöht und der Text selbst sollte nicht mit der Hin-
tergrundfarbe vermischt werden. Produktinformati-
onen mit anderen Texten oder grafischen Informa-
tionen zu verbergen, verbietet das Gesetz. 
Weitere Informationen  
 
Ukraine: Kennzeichnungspflicht für Arzneimit-
tel wird schrittweise eingeführt 
Das ukrainische Ministerkabinett verabschiedete 
ein Dekret über die Durchführung eines Pilotpro-
jekts zur Kennzeichnung von Arzneimitteln. Es ist 
die erste Phase eines Konzepts des Staates bei 
der schrittweisen Umsetzung zur Verhinderung von 
Arzneimittelfälschungen. Dabei ist die Teilnahme 
an dem Pilotprojekt für Hersteller freiwillig. Ab Ja-
nuar 2021 geht es in die zweite Phase: Dann soll 
die obligatorische Kennzeichnung für bestimmte 
Arzneimittel eingeführt werden und gleichzeitig der 
Umsatz überwacht werden. Ab 2023 sollen dann 
alle in der Ukraine hergestellten und importierten 
Arzneimittel gekennzeichnet sein. 
Weitere Informationen  
 
Usbekistan: Neues Gesetz über die öffentlich-
private Partnerschaft PPP 
Am 12. Juni 2019 ist in Usbekistan das neue Ge-
setz über die öffentlich-private Partnerschaft in 
Kraft getreten. Es handelt sich um das erste PPP-
Gesetz des Landes. Es soll insbesondere Investiti-
onen in die folgenden Schwerpunktbereiche anlo-
cken: Stromerzeugung (einschließlich erneuerbarer 
Energien), Transportwesen (Flughafen, Straßen-
bau), Gesundheits- und Bildungssektor, Telekom-
munikation, Wasser- und Wärmeversorgung, 
Landwirtschaft, Tourismus. 
Weitere Informationen 
 
Vietnam: Neues Wettbewerbsgesetz in Kraft 
getreten 
Am 1. Juli 2019 trat in Vietnam das im Juni 2018 
verabschiedete überarbeitete Wettbewerbsgesetz 
in Kraft. Es ersetzt die Fassung aus dem Jahr 
2004. Das Gesetz gilt nun auch für ausländische 
Unternehmen und Einzelpersonen, deren Hand-
lungen (potentiell) wettbewerbsbeschränkenden 
Einfluss auf den vietnamesischen Markt haben. 
Weitere Informationen 
 
Vietnam: Aktuelle Entwicklungen im vietname-
sischen Arbeitsrecht 
Zurzeit befindet sich das vietnamesische Arbeits-
gesetz in einem Reformprozess. In einem neuen 
Gesetzesentwurf des Arbeitsministeriums vom 28. 
April 2019 der voraussichtlich im November 2019 
verabschiedet werden wird, ist insbesondere vor-
gesehen, dass eine mündliche Vereinbarung bei 

einer Laufzeit von weniger als einem Monat ausrei-
chen und der Vertragsschluss per elektronischer 
Sofortnachricht im Einklang mit dem Law on 
Electronic Transactions künftig möglich sein soll. 
Zudem soll die Maximalanzahl an jährlichen Über-
stunden von 300 auf 400 erhöht werden. Das Ren-
teneintrittsalter soll ab 1. Januar 2021 erhöht wer-
den. Der neue Entwurf regelt in Kapitel 13 insbe-
sondere das Recht der Arbeitnehmer, eine Arbeit-
nehmervertretung zu gründen und einer solchen 
Organisation ihrer Wahl beizutreten. 
 
Vereinte Nationen: Beschaffung in den Berei-
chen Energie, IT und Wasser 
Vom 23.-24. Oktober findet zum sechsten Mal ein 
UN Procurement Seminar im Deutschen Haus 
direkt am Hauptstandort der Vereinten Nationen in 
New York statt. Neben generellen Informationen 
zum Beschaffungswesen, profitieren Unternehmen 
von Einzelgesprächen mit Einkäufern und techni-
schen Experten der Vereinten Nationen. Die Ver-
anstaltung richtet sich exklusiv an deutsche Unter-
nehmen und wird durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie gefördert. Schwerpunkte 
des Seminares sind u.a. die Branchen Energie, 
Informationstechnologie sowie Wassergewinnung 
und -aufbereitung. Weitere Informationen finden 
Sie in dem Flyer und hier. 
 
Zoll und Außenwirtschaftsrecht 
 
Neue Formulare für die Beantragung einer Be-
willigung als ermächtigter Ausführer oder der 
buchmäßigen Trennung 
Die Zollverwaltung informiert, dass es neue Formu-
lare für die Beantragung von einer Bewilligung als 
ermächtigter Ausführer oder der buchmäßigen 
Trennung gibt. In der Meldung vom 01.08.2019 gibt 
der Zoll an, dass  zukünftig  ausschließlich die 
elektronisch ausfüllbaren Antragsformulare zu ver-
wenden sind. Für die Inanspruchnahme des Ver-
fahrens "ermächtigter Ausführer" bzw. des Verfah-
rens der "buchmäßigen Trennung" von Vormateria-
lien mit und ohne Ursprungseigenschaft ist eine 
Bewilligung durch das zuständige Hauptzollamt auf 
Grundlage eines schriftlichen Antrags erforderlich. 
Zur Erleichterung und Beschleunigung des Bewilli-
gungsverfahrens sind für die Antragsstellung zu-
künftig verbindlich die elektronisch ausfüllbaren 
Antragsformulare zu verwenden, die im Formular-
Management-System der Bundesfinanzverwaltung 
online zur Verfügung stehen oder über Zoll online 
abrufbar sind. www.zoll.de 
 
 
 

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Zoll/zoll-aktuell,t=ukraine--neues-gesetz-zur-lebensmittelkennzeichnung,did=2344582.html?view=renderPrint
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Zoll/zoll-aktuell,t=ukraine--kennzeichnungspflicht-fuer-arzneimittel-wird-schrittweise-eingefuehrt,did=2348558.html
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/recht-aktuell,t=usbekistan--neues-pppgesetz,did=2350516.html?view=renderPrint
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/recht-aktuell,t=vietnam--neues-wettbewerbsgesetz-in-kraft-getreten,did=2346086.html?view=renderPrint
https://unprocurement.de/fileadmin/Unprocurement/Seminare_Material/Invitation_UN_Seminar_2019.pdf
https://unprocurement.de/events/event-details/?tx_ahkevents_list%5Bevent%5D=177&tx_ahkevents_list%5Baction%5D=show&tx_ahkevents_list%5Bcontroller%5D=Event&cHash=a716e5519d2cddd935f44e5d2e74eeb5
http://www.zoll.de/
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EU veröffentlicht Empfehlung zur Exportkon-
trolle bei Dual-Use-Waren  
Die EU hat Hinweise zu internen Compliance-
Programmen (ICP) für die Kontrolle des Handels 
mit Gütern mit doppelten Verwendungszweck (Du-
al-Use-Gütern) nach Maßgabe der Verordnung 
(EG) Nr. 428/2009 veröffentlicht – Link  
Diese sollen Unternehmen eine Hilfestellung bei 
der Prüfung der Ausfuhrgenehmigungspflichten 
von „Dual-Use-Waren“ gegeben: Was wird erwar-
tet?“ und „Was sind die einzelnen Schritte?“ 
Darüber informiert das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in einem Merkblatt 
über firmeninterne Exportkontrolle. 
 
Zusammenlegung der Hauptzollämter Ham-
burg-Hafen und Hamburg-Stadt 
Am 1. Oktober 2019 endet die Übergangsphase, 
die die Zusammenlegung für die betroffenen Wirt-
schaftsbeteiligten erleichtern sollte. Das bedeutet, 
dass ab dem 01.10.2019 verfahrensübergreifend 
keine neuen Nachrichten mehr an die aufgehobe-
nen Dienststellen mit den DSSN 4850, 4605, 4603 
und 4633 übermittelt werden können. Vom Teil-
nehmer ab diesem Zeitpunkt gesendete Nachrich-
ten werden mit einer Fehlernachricht abgelehnt. 
Der Teilnehmer hat seine Nachrichten ab diesem 
Zeitpunkt an die DSSN 4600 für Nachrichten an 
das HZA Hamburg bzw. 4851 für Nachrichten an 
das ZA Hamburg zu übermitteln. Detaisl können 
der ATLAS-Teilnehmerinformation 2845/19 ent-
nommen werden – Link  
 
Indonesien erhebt Strafzölle auf Milch aus der 
EU 
Indonesien hebt ab September 2019 Importzölle 
auf Milchprodukte aus der Europäischen Union 
(EU) auf 20 bis 25 Prozent an. Bisher liegen sie im 
einstelligen Bereich. Anfang August waren indone-
sische Milchproduzenten und -importeure kurzfris-
tig ins Handelsministerium bestellt worden, wo sie 
über diese Maßnahme informiert wurden. Teilneh-
mer berichten, dass vor allem Milchimporte aus 
Deutschland und Frankreich zurückgedrängt wer-
den sollen. Außerdem hat die indonesische Regie-
rung verlauten lassen, dass der Handel mit der EU 
zugunsten anderer Länder erschwert werden solle. 
Weitere Informationen  
 
USA; Zusatzzölle für Waren aus China  
Auf der Internetseite des "Office of the United Sta-
tes Trade Representative" kann in einer Suchma-
schine, die von US-Sonderzöllen betroffenen Wa-
ren aus der Volksrepublik China recherchiert wer-
den auf Basis der achtstellige US-Zolltarifnummer. 
Zur Zolltarifrecherche kann der Zolltarif USA in der 
Market Access Database (MADB) der EU-
Kommission genutzt werden – Link 

USA verschieben einen Teil der angekündigten 
Schutzzölle auf Produkte mit Ursprung in China 
Im Handel der USA mit China zeichnet sich eine 
Milderung ab. Der US-Handelsbeauftragte Robert 
Lighthizer hat am 13. August angekündigt, dass er 
einen Teil der für den 1. September 2019 geplan-
ten weiteren Schutzzölle in Höhe von 10 Prozent 
auf Produkte aus China mit einem Wert von 300 
Milliarden US Dollar über den 1. September hinaus 
verschieben wird. Ferner sollen einige Produkte 
ganz von den Schutzzöllen ausgenommen bleiben. 
Für die in der ursprünglich veröffentlichten Liste 4 
aufgeführten Produkte sollen die Schutzzölle nun in 
zwei Stufen in Kraft treten. Für Produkte der Liste 
4A wird der Schutzzoll ab dem 1. September 2019 
gelten, während Liste 4B erst am 15. Dezember 
2019 in Kraft treten wird. Liste 4B beinhaltet zum 
Beispiel Mobiltelefone, Laptop Computer, Video-
spielkonsolen, einige Spielzeuge, Computermonito-
re, Schuhe und Bekleidung. Welche Produkte von 
den Schutzzöllen ausgenommen bleiben sollen, 
blieb zunächst unklar. 
 
USA ändert Zollabfertigungsgebühr zum  
1. Oktober 2019 
Die Zollabfertigungsgebühren (Merchandise Pro-
cessing Fee – MPF) der US-Zollbehörde "Customs 
Border Protection" ändern sich zum 1. Oktober 
2019. Unterschieden wird nach Wert der Waren-
sendung (unter oder über 2500 USD), der Art der 
der Datenabgabe (elektronisch, manuell oder mit 
Beteiligung eines Zollbeamten) bzw. ob es sich um 
Postsendungen handelt. 
Weitere Informationen 
 
Armeniens Zollstelle für Fahrzeuge verlegt 
Die Zollstelle für Fahrzeuge wird aus der Haupt-
stadt Eriwan in die nordwestlich gelegene Stadt 
Gyumri verlegt. Dies geht aus einem Beschluss der 
Regierung vom 1. Augst 2019 hervor. Der Grund 
für die Verlegung sind erhöhte Fahrzeugimporte 
nach Armenien aus Ländern außerhalb der Eurasi-
schen Wirtschaftsunion. Der Umzug kostet rund 
2,2 Milliarden Armenische Dram (4 Mio. EUR, 
1EUR=538,67 AMD). Die zweitgrößte Stadt Arme-
niens befindet sich rund 122 Kilometer von der 
Hauptstadt und rund zehn Kilometer von der türki-
schen Grenze entfernt. 
 
VR China: Weitere Erleichterungen bei der 
CCC-Zertifizierung 
In der VR China wurden weitere Erleichterungen 
bei der CCC-Zertifizierung bekannt gegeben. In 
folgenden Fällen können Waren, die der Zertifizie-
rungspflicht unterliegen, ausnahmsweise ohne 
Zertifizierung eingeführt werden: 
- Waren, die zur wissenschaftlichen Forschung, zu 
Prüfungs- und Zertifizierungstests eingeführt 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019H1318
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_icp.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aussenwirtschaft/afk_merkblatt_icp.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/ATLAS-Publikationen/Teilnehmerinformationen/teilnehmerinformationen_node.html
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=indonesien-erhebt-strafzoelle-auf-milch-aus-der-eu,did=2346896.html?view=renderPrint
https://madb.europa.eu/madb/
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Zoll/zoll-aktuell,t=-usa--erhoehung-der-zollabfertigungsgebuehr-zum-haushaltsjahr-2020,did=2350840.html
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   werden. Die Prüfung muss sich auf die Ware 
selbst beziehen, 
- Waren, die für Reparatur- oder Wartungszwecke 
von Endverbrauchern benötigt werden, 
- Ausrüstungen und Teile, die für eine werkseigene 
Produktionslinie benötigt werden, 
- Waren, die nur zur kommerziellen Präsentation, 
aber nicht zum Verkauf bestimmt sind, 
- Komponenten, die für Waren benötigt werden, die 
anschließend aus der VR China exportiert  
  werden. 
Um diese Ausnahmeregelung nutzen zu können, 
ist ein Einzelantrag des Einführers bei der Zertifizie-
rungsbehörde CNCA bzw. einer von dieser be-
stimmten anderen Stelle erforderlich. 
 
Russland: Neue Kontrollen an einigen Zoll-
grenzen  
Im Rahmen eines Pilotprojektes werden russische 
Zollbehörden bis zum 1. Januar 2022 an einer Rei-
he von Kontrollpunkten an der Staatsgrenze zur 
russischen Föderation hygienisch-quarantäne, epi-
demiologische, phytosanitäre und tierärztliche Kon-
trollen durchführen. Die neuen Befugnisse liegen 
bei den Zollbehörden an den Autokontrollpunkten 
"Värtsilä" (Karelien, an der Grenze zu Finnland), 
"Shumilkino" (Region Pskov, an der Grenze zu 
Estland) und "Yagar-Kazmalyar" (Dagestan, an der 
Grenze zu Aserbaidschan). Seit dem 15. März 
2019 führen die Zollbehörden an diesen Grenz-
übergängen eine hygienische Quarantänekontrolle 
durch, seit dem 5. Juli 2019 eine Veterinärkontrolle 
und seit dem 19. August 2019 eine phytosanitäre 
Quarantänekontrolle. 
 
EU-Antidumpingmaßnahmen – Sonderzölle bei 
der Einfuhr 
Für die nachstehend aufgeführten Waren aus den 
angegebenen Ländern erhebt die EU bei der Ein-
fuhr Zusatz-Zölle. Die Verordnungen sind einseh-
bar in den EU-Amtsblättern C bzw. L. 
C 259/19 
(Reifen) für Omnibusse und Kraftfahrzeuge für den 
Transport von Waren verwendeten Art bestimmter 
neuer oder runderneuerter Luftreifen aus Kaut-
schuk mit einer Tragfähigkeitskennzahl von mehr 
als 121/Volksrepublik China 
L 204/19 
nahtlose Rohre aus Eisen oder Stahl/Russland, 
Ukraine 
C 269 I/19 
warmgewalzte Flacherzeugnisse aus nicht rosten-
dem Stahl in Tafeln oder Rollen 
(Coils)/Volksrepublik China, Taiwan, Indonesien 
 
Warenverkehr mit der Türkei 
Ab jetzt bei der Ausfuhr ausschließlich Warenver-
kehrsbescheinigungen A.TR. mit geänderter Be-

zeichnung in Feld 4 verwenden! Nach Ablauf der 
Übergangsfrist sind seit 1. September 2019 für 
Ausfuhren aus Deutschland in die Türkei zum 
Nachweis der Freiverkehrseigenschaft nur noch 
solche Warenverkehrsbescheinigungen A.TR. zu 
verwenden, die in Feld 4 die Bezeichnung 
"ASSOZIATION zwischen der EUROPÄISCHEN 
UNION und der TÜRKEI" enthalten. Dies gilt auch 
für Warenverkehrsbescheinigungen A.TR. die in 
einem vereinfachten Verfahren verwendet werden. 
Die Verwendung von "alten" Warenverkehrsbe-
scheinigungen kann in der Türkei zur Nichtaner-
kennung der Bescheinigung führen. Weitere Infor-
mationen 
 
Messen und Ausstellungen 
 
„Medical Creation Fukushima 2019“ in Japan – 
Einladungsprogramm  
Die japanische Präfektur Fukushima bietet ge-
meinsam mit der JETRO (Japan External Trade 
Organization) vom 24. bis 30. November 2019 ein 
Einladungsprogramm an, das sich an Hersteller 
medizinischer Geräte aus NRW richtet. Die Einla-
dung umfasst neben Flug- und Hotelkosten, Unter-
nehmensbesichtigungen und Einzelgespräche mit 
potenziellen japanischen Geschäftspartnern vor Ort 
sowie den Besuch der „Medical Creation Fukushi-
ma“ vom 27. bis 28. November 2019. Unterneh-
men aus NRW mit Investitionsabsichten nach Ja-
pan können sich ab sofort für eine Teilnahme am 
Programm bewerben. Mehr Informationen dazu 
bei: IVAM Fachverband für Mikrotechnik, Orkide 
Karasu, Telefon +49 231 9742 7086, ok@ivam.de. 
NRW.International bietet auf der Messe in Koope-
ration mit ihren Projektpartnern zum dritten Mal 
einen NRW-Gemeinschaftsstand für Unternehmen 
aus dem Medizintechnikbereich an. Informationen 
dazu bei: Balland Messe-Service GmbH, Marius 
Juschka, Telefon +49 221 50055 7-628, 
m.juschka@balland-messe.de. Die Einladung und 
der Bewerbungsbogen stehen direkt hier als Down-
load bereit. 
Internationale Kooperationsbörsen auf Messen 
NRW.Enterprise Europe Network unterstützt Ko-
operationsbörsen auf In- und Auslandsmessen.  
Aktuelle Termine sind zu finden unter 
https://nrweuropa.de/veranstaltungen.html 
 
Geplante Gemeinschaftsbeteiligungen im 
Rahmen des NRW-
Kleingruppenförderprogramms  
Im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, besteht auch im 
neuen Jahr unter anderem auf diesen Veranstal-
tungen die Gelegenheit zur Teilnahme an einem 
Gemeinschaftsstand: 

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/WuP_Meldungen/2019/wup_warenverkehr_tuerkei.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/WuP_Meldungen/2019/wup_warenverkehr_tuerkei.html
https://www.nrw-international.de/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/nrw-firmengemeinschaftsstand-auf-der-medical-creation-fukushima/
https://www.nrw-international.de/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/nrw-firmengemeinschaftsstand-auf-der-medical-creation-fukushima/
https://nrweuropa.de/veranstaltungen.html
https://www.nrw-international.de/messen/
https://www.nrw-international.de/messen/
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Messename Datum Ort Branche 
Disrupt SF – 
Tech Startup 
Conference 
& Exhibition  

02.10.-
10.10.2019 

San  
Francisco 

IT, Kommunikati-
onstechnik, Soft-
ware 

WETEX 2019 
21.10.-

23.10.2019 Dubai 

Entsorgung, 
Energiewirtschaft, 
Umwelt, Klima-
schutz  

BATIMAT  
04.11.-

08.11.2019 Paris 

Bautechnik, Bau-
stoffe, Bauma-
schinen, Innen-
ausbau 

SIERAAD  
07.11.-

10.11.2019 Amsterdam 
Schmuck, 
Schmuckdesign 

AF - L'Arti-
giano in 
Fiera 2019 

30.11.-
08.12.2019 Mailand 

Kunsthandwerk,  
Geschenkartikel 

NADA Miami 
2019 

05.12.-
08.122019  Miami  

Kunst, Antiquitä-
ten  

 
Mehr Informationen zu diesen und weiteren Mes-
sebeteiligungen und dem NRW-
Kleingruppenförderprogramm bei: 
NRW.International GmbH, Judith Marx, Telefon 
0211 710671-13,  
judith.marx@nrw-international.de 
 
Aktuelle Veröffentlichungen 
 
Zielmarktanalyse Frankreich: Digitale Gesund-
heitswirtschaft 
Die kostenlose Broschüre der Deutsch-
Französischen IHK gibt deutschen Unternehmen 
einen ersten Überblick über den Wirtschaftsstand-
ort Frankreich, über die Entwicklungen in der E-
Health Branche als auch den Markt für altersge-
rechte und pflegeunterstützende Technik in Frank-
reich. Ebenso wird ein Überblick über die aktuellen 
Projekte der Branche in Frankreich gegeben. Um 
deutschen Unternehmen den Einstieg in den fran-
zösischen Markt zu erleichtern, werden auch politi-
sche bzw. gesetzliche und wirtschaftliche Rah-
menbedingungen dargestellt. Den Unternehmen 
soll außerdem ein Überblick darüber gegeben wer-
den, wo die Chancen – aber auch gegebenenfalls 
Hindernisse – für einen Markteintritt in der Branche 
der Silver Economie in Frankreich liegen. 
Download 
 
Neue Studie: Ausländische Unternehmen im 
Rheinland 2019 
Jedes neunte Unternehmen im Rheinland ist in 
ausländischem (Kapital-)Besitz. Von den mehr als 
540.000 Mitgliedsunternehmen der sieben Kam-
mern der IHK-Initiative Rheinland werden 60.375 

von einem ausländischen Staatsangehörigen ge-
führt oder verfügen mehrheitlich über ausländi-
sches Gesellschaftskapital. Das ist ein Ergebnis 
der neuaufgelegten und aktualisierten Studie „Aus-
ländische Unternehmen im Rheinland“, welche 
Herkunft und Branchenzugehörigkeit untersucht. 
Von den 15.226 im Handelsregister eingetragenen 
Unternehmen im Rheinland stellen die niederländi-
schen Unternehmen mit 2.999 Unternehmen die 
größte Fraktion, gefolgt von den chinesischen 
(1.431), US-amerikanischen (1.259) und britischen 
Unternehmen (1.116). Die weiteren Unternehmen 
sind der Gruppe der Kleingewerbetreibenden zu-
zuordnen. Die Studie kann auf hier in deutscher 
und englischer Sprache eingesehen werden. 
 
Zum Schluss… 
 
Diesen Newsletter abbestellen: 
Ich kann meine Einwilligungen, zum Bezug des 
Newsletters, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
per Post unter der Anschrift: IHK Bonn/Rhein-Sieg, 
Bonner Talweg 17, 53113 Bonn, oder per E-Mail 
an: widerruf@bonn.ihk.de widerrufen. Dabei wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der jeweiligen 
Einwilligung erfolgten Datenverarbeitung nicht be-
rührt. 
 
Nach Widerruf meiner Einwilligung werden meine 
Daten gelöscht. Ich erhalte dann keinen weiteren 
Infodienst. 
 
Impressum 
IHK Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg  
Bonner Talweg 17 
D-53113 Bonn  
Tel +49 (0)228 2284-0 
Fax +49 (0)228 2284-225 
E-Mail info(at)bonn.ihk.de 
Internet: www.ihk-bonn.de 
Die IHK Industrie- und Handelskammer 
Bonn/Rhein-Sieg ist eine Körperschaft des Öffentli-
chen Rechts. Sie wird gesetzlich vertreten durch 
den Präsidenten Stefan Hagen und den Hauptge-
schäftsführer Dr. Hubertus Hille. Für den Inhalt 
verantwortlich im Sinne des § 55 Abs. 2 RStV:  
Dr. Hubertus Hille, Bonner Talweg 17, D-53113  
Bonn 
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